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§ 148n BSVG Zusammenarbeit mit
Behörden und Körperschaften

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.06.2025

1. (1)Der Versicherungsträger hat in Fragen, die mit der Unfallverhütung zusammenhängen, mit den zuständigen

Behörden und den öffentlich-rechtlichen land(forst)wirtschaftlichen Interessenvertretungen

zusammenzuarbeiten. Er ist vor der Erlassung oder Abänderung von Vorschriften, die der Unfallverhütung

dienen, zu hören.

2. (2)Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Land(Forst)wirtschaftsinspektion gelten die in Betracht kommenden

landesgesetzlichen Bestimmungen.
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